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Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission fasst den folgenden Beschluss: 
 

1. In Anlage 2d zu den AVR wird vor dem Abschnitt „Vergütungsgruppe 1a“ folgender 
neuer Abschnitt eingefügt:  

 
„Geltungsbereich 
 
Diese Anlage findet mit Inkrafttreten der Anlage 33 zu den AVR durch Beschluss der 
jeweiligen Regionalkommission in der jeweiligen Region keine Anwendung. Dies gilt 
nicht für Mitarbeiter dieser Anlage, die am Tag des Inkrafttretens der Anlage 33 zu 
den AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission in einem Dienstver-
hältnis gestanden haben, das am Tag nach dem Inkrafttreten der Anlage 33 zu den 
AVR durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission im Geltungsbereich der 
AVR fortbesteht und die nicht vom Geltungsbereich der Anlage 33 zu den AVR erfasst 
werden. Dies sind insbesondere die Mitarbeiter der Vergütungsgruppen 2 mit Auf-
stieg nach 1b, 1b und 1a der Anlage 2d zu den AVR.“ 
 

2. Dieser Beschluss tritt zum 21. Oktober 2010 in Kraft. 
 

Alle Regelungen zur Änderung der Vergütungsbestandteile, der Anlagen 17 und 17a  
zu den AVR, zur Einführung der Anlagen 30 bis 33 zu den AVR, zu den unteren 
Lohngruppen und zu den nebenberuflich geringfügig Beschäftigten werden im Zu-
ständigkeitsbereich einer Regionalkommission zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem 
die Regionalkommission durch Beschluss innerhalb der von der Bundeskommission 
festgelegten Bandbreite Werte zur Höhe der Tabellenentgelte und der sonstigen Ent-
geltbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Zusatzurlaubes 
für die unter die Anlagen 30 bis 33 zu den AVR fallenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Höhe der Vergütungsbestandteile für alle anderen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter festlegt. 

 
Mainz, den 21. Oktober 2010 
 
 
 
Unterschrift des Vorsitzenden 


